
Amtliche Bekanntmachung 29/2024

Hochschule Reutlingen

Reutlingen University

Saung über die Erhebung von Gebühren und Ausiagen an der
Hochschule Reutlingen (Hochschuigebührensatzung)

vom ±5.07.2024

Auf Grund von § 2 Abs. 2 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 01. Januar 2005
(GBI. S. 56), zuletzt geändert am 15.11.2022 durch Artikel 4 (GBL. 5. 585, 586), hat der Senat
auf seiner Sitzung am 05.07.2024 nachfolgende Gebührensatzung1 erlassen.

§ 1 Allgemeines

(1) Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen der Hochschule im Sinne von § 2
Abs. 2 und 3 Landesgebührengesetz (LGebG) [Amtshandlungen, Verwaltungsdienstleistun
gen, besondere Bildungsangebote usw.] werden Gebühren nach Anlage 1 und 2 (Gebüh
renverzeichnisse) dieser Satzung erhoben. Die Gebührenverzeichnisse sind Bestandteil der
Hochschulgebührensatzung.

(2) Auslagen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen nach
Abs. 1 entstehen, jedoch nicht in die Gebühr eingerechnet sind, werden zusätzlich zur Ge
bühr erhoben.

(3) Die Gebührenbemessung richtet sich nach den Allgemeinen Hinweisen des Finanzministeri
ums zum Landesgebührengesetz (AH-LGebG), und nach der VwV-Kostenfestlegung in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Fälligkeit

Sofern in den Gebührenverzeichnissen keine abweichende Fälligkeit zu einzelnen Gebührentat
beständen bestimmt ist, richtet sich die Fälligkeit von Gebühren und Auslagen nach § 18
LG ebG.

1 Alle Amts-, Funktions- und sonstigen Bezeichnungen, die in dieser Satzung in der männlichen oder
weiblichen Sprachform genannt sind, schließen die jeweils andere Sprachform ein.
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§ 3 Stundung, Niedersohlagung, Erlass

(1) Die Stundung, Niederschlagung oder der Erlass von Gebühren bestimmt sich nach § 21,
22 LGebG 1. V. m. § 34, 59 Landeshaushaltsordnung.

(2) Zur Vermeidung erheblicher Härten, die sich aus sachlichen Gründen oder persönlichen
Verhältnissen des Gebührenschuldners ergeben, können — im Einzelfall — auf begründeten
Antrag, Gebühren ganz oder teilweise gestundet oder erlassen werden.

§ 4 Inkrafttreten

(1) Die Gebührensatzung tritt zum 01.09.2024 in Kraft.

(2) Die Satzung des Senats vom 16.12.2020 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Reutlingen, den 15.07.2024

Professor Dr. Hendrik Brumme
Präsident
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Anlage 1 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen an der Hochschule 
Reutlingen vom 15.07.2024 

Gebührenverzeichnis 

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr in Euro 

1. Beglaubigungen Je Vorgang 

1.1. 
Beglaubigungen von Unterschriften, 

2,50 
Handzeichen und Siegeln 

1.2. 
Beglaubigungen von Abschriften, 

Fotokopien und dergleichen 

die die Hochschule selbst erstellt 

1.2.1. 
hat: 

2,50 
2 Ausfertigungen kostenfrei, 

je weitere Ausfertigung 

1.2.2. 
in anderen Fällen: 

2,50 
je angefangene Seite 

1.2.3. 
bei Schulzeugnissen, unabhängig 

2,50 
von der Seitenzahl 

2. Verfahrensgebühren Je Vorgang 

Förmliche Rechtsbehelfe im 

2.1. Verwaltungsverfahren 

(insbes. Widerspruch) 

2.2.1. Zurückweisung des Rechtsbehelfs 55,00 

Zurücknahme des Rechtsbehelfs, 

2.2.2. wenn mit der sachlichen Bearbei- 22,00 

tung bereits begonnen wurde 

Zu 1.1.und 1.2. 
Sollte im Rahmen der Umsetzung von § 2b UStG die Leistung umsatzsteuerpflichtig werden, ist 

in der Gebühr die Umsatzsteuer bereits enthalten. 
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Anlage 2 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen an der Hochschule 
Reutlingen vom 15.07.2024 

Gebührenverzeichnis 

Studentische und akademische Angelegenheiten 

Nr. Gegenstand Bemessungsgrundlage Gebühr in Euro 

1. Gebühren für Gasthörer pro Semester 

1.1. bis zu 4 SWS 80,00 

1.2. bis zu 8 SWS 160,00 

1.3. über 8 SWS 200,00 

1.4. Zweitausstellung Gasthörerschein 12,00 

2. 
Prüfungs- und Bewerbungs-

Je Prüfung 
gebühren 

2.1. 
Externenprüfung und Kontakt-
studium 

2.1.a Externenprüfung Master 500,00 

2.1.b Externenprüfung Bachelor 1.000,00 

2.1.c Zertifikat je Zertifikat 60,00 

2.1.d Teilnahmebescheinigung je Bescheinigung 30,00 

2.2 
Eignungsprüfung für beruflich 

je Eignungsprüfung 200,00 
Qualifizierte 
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3. Verwaltungsgebühren je Verfahren

3 1
Ausstellung einer verloren gegan- 22 00
genen CampusCaRt

Zweitausstellung einer Urkunde
3.2. über die Verleihung eines akade- 22,00

mischen Grades

33
Nachbeurkundungvon

2200
Abschlussgraden

3 4
Nachdiplomierung 1. S. v.

100 00
§ 99 Fachhochschulgesetz (alt)

3 5
Aufhebung einer Exmatrtkulation

60 00
bei fehlender Rückmeldung

3 6
Gebühr für ausgelöste

22 00
. Rücklastschrift

4. Säumnisgebühren je Verfahren

4.1. verspätete Rückmeldung 28,00

4.2. verspätete Prüfungsan meldung 28,00

5
Gebühren im Rahmen des

K
StaRT-Angebots

je rs

5.1. Mathe-/Physikkurs, je Kurs 25,00 bis 30,00

5.2.
Intensivkurs Wirtschaftsdeutsch, je 250,00 bis 300,00
Kurs

Gebühren im Rahmen des b
6. Programms get staRTed at Reut-

ungs

lingen UnivemityM (RIO)

6.1.
Studienvorbereitender Deutsch-

800,00
kurs; Ziel: B2-Niveau

6.2
Studienvorbereitender Deutsch- 800,00
kurs; Ziel: TestDaF
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7. Sonstiges

7 1
Postgraduale Studiengänge und siehe gesonderte

.

Aufbaustudiengänge Satzung

. . .. siehe gesonderte
7.2. Bibliotheksgebuhren

Satzung

Zu 1.1.-1.3.
Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe der Zulassung als Gasthörer und mit der Ausstellung des
Gasthörerausweises fällig. Bei materialaufwendigen Lehrveranstaltungen ist der Materialauf
wand zusätzlich zu entrichten. Eine Rückzahlung bzw. anteilige Erstattung der Gebühr bei Nicht-
teilnahme ist ausgeschlossen.

Zu 1.4.
Die Gebühr wird mit der Antragstellung fällig.

Zu 2.1.a + b + c + d
Die Gebühr wird mit der Zulassung zu einer Prüfung gemäß der jeweils gültigen Externenprü
fungsordnung, bzw. mit Ausstellung des Zertifikats oder der Teilnahmebescheinigung fällig. Eine
Rückzahlung bzw. anteilige Erstattung bei Nichtteilnahme sind ausgeschlossen.

Zu 2.2
Die Gebühr wird mit der Antragstellung fällig.

Zu 3.1.-3.6
Die Gebühr wird mit der Antragstellung/dem Ereignis fällig.

Zu 4.1.-4.2.
Die Säumnisgebühren werden mit der verspäteten Meldung fällig.

Zu 5.1 - 5.2
Die Gebühr wird mit der Kursanmeldung fällig.

Zu 6.1 - 6.2
Die Gebühr wird mit der Kursanmeldung fällig.

Für alle Gebührentatbestände gilt, dass der Nachweis über die Entrichtung der Gebühr Voraus
setzung für die öffentliche Leistung ist.
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